
Pflanzenliebhaber kommen auf der
Bundesgartenschau (BUGA) alle
zwei Jahre auf ihre Kosten. So war
es auch bis zum 8. Oktober 2023

in Mannheim, wo quasi ein Blumenmeer
neben dem anderen lag.Dabei ist dieViel-
falt der Gewächse riesig, die Farbenpracht
kaum inWorte zu fassen.Allerdings findet
sich auf dem Areal der BUGA stets auch
ein Abschnitt, den Besucher dort eher
nicht vermuten. Denn zu sehen sind auch
eigens für die Bundesgartenschau konzi-
pierte Grabanlagen. Tatsächlich begraben
ist dort aber niemand. Vielmehr wurden
die Grabsteine sowie die dazugehörigen
Beete im Rahmen eines Wettbewerbs ge-
staltet, an dem die besten Friedhofsgärt-
ner der gesamten Republik teilnehmen.
Thomas undChristian Schlimgen aus Porz
wurden dabei nun für ihre außergewöhn-
lichenWerke gleichmehrfach ausgezeich-
net.

Ehrung beim Gartenbautag
Am 9. November wird Schlimgen gemein-
sammit seinemSohnChristian und seiner
Arbeitsgemeinschaft am Gartenbautag
NRW nochmals als der Beste der Besten
geehrt. „Uns ist etwas gelungen, was noch
keine andere deutsche Friedhofsgärtnerei
geschafft hat“, sagt Schlimgen. „Gemein-
sam mit unserer Arbeitsgemeinschaft
haben wir es geschafft, alle großen Gold-
medaillen und alle Ehrenpreise in einer
Kategorie zu gewinnen. Daraus resultie-
ren wiederum die Staatsehrenpreise in
Silber und Gold des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft, die
höchsten Auszeichnungen, die in dieser
Branche verliehen werden.“

Riesiger Aufwand
Um es so weit zu bringen, hat Schlimgen
mit seinem Team zahlreiche Arbeitsstun-
den investiert und einen großen finan-
ziellen Aufwand betrieben. Zudem liegt
zwischen der ersten Planung und der tat-
sächlichen Umsetzung vor Ort ein gro-
ßer Zeitraum. „Für die ausgeschriebenen
Wettbewerbemüssen sich die Betriebe be-
werben und ihre Vorstellungen als Zeich-
nungen einreichen. Nach der Zuteilung
erfolgt die Kontaktaufnahme mit dem
Steinmetz, der sein Grabmal ebenfalls
speziell für die Ausstellung auf der BUGA
anfertigt“, sagt Schlimgen, der am BU-
GA-Wettbewerb der besonderen Art be-
reits seit 32 Jahren teilnimmt. „Nach der

Anfertigung des Steins setzenwir schließ-
lich unsere Vorstellungen in die Tat um.“
Ein Prozess, der pro Grabstätte zusam-
mengerechnet etwa eine gesamteArbeits-
woche lang dauert. Schließlich ist nahezu
jeder Handgriff präzise durchgeplant, ehe
er vor Ort in die Tat umgesetzt wird. „Wir
versuchen wirklich jedes Blättchen in die
richtige Richtung zu drehen und jedes
Blümchen so schön wie möglich erstrah-
len zu lassen“, sagt Schlimgen. „Denn wir
sehen das Ganze als eine Kunstform an,
die die Besucher begeistern soll.“

Detaillierte Planung
Gelungen ist das dem Team Schlimgen
sowie seinen Azubis bislang sehr gut.
Schließlich wurde das Team des 61-Jähri-
gen für seine Werke auch in der Vergan-
genheit bereits mehrfach ausgezeichnet.
Nur: Wie genau lässt sich diese Kunst
der besonderen Art überhaupt bewerten?
Ganz einfach: Eine Jury, bestehend aus
fünf Preisrichtern, vergibt für die Leistun-
gen der Teilnehmer maximal 100 Punkte.
Und je nach erreichter Punktzahl können
die Betriebe Gold-, Silber- oder Bronze-
plaketten gewinnen. Darüber hinaus gibt
es große Goldmedaillen und Ehrenpreise,
die von Verbänden vergeben werden. Und
dabei war Schlimgen nun erfolgreicher
als jemals zuvor, da er für die jeweiligen
Bepflanzungen im Frühling, Sommer und
Herbst ausschließlich Bestnoten erhielt.

Großer Ehrgeiz
Da er mit seiner Arbeitsgemeinschaft
die die höchste Wertung erreicht hatte,
gewann er nun also den Ehrenpreis des
Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft. in Gold. Zudem wurde
sein Sohn Christian mit Silber ausge-
zeichnet. „Das Ganze ist mit einem rie-
sigen Aufwand und großen Kosten ver-
bunden“, sagt Schlimgen, der für seine
Arbeit von den BUGA-Verantwortlichen
lediglich einen Unkostenzuschuss erhält.
„Aber wenn wir schon so viel Energie
und Kraft in diese Projekte stecken, dann
möchten wir am Ende natürlich auch ge-
winnen.“ Und das ist Schlimgen nun ein-
mal mehr gelungen. Ans Aufhören denkt
Familie Schlimgen deshalb aber nicht. Im
Gegenteil. Auch bei der nächsten Aus-
gabe der BUGA will sie wieder dabei sein,
dann womöglich mit noch schöneren Be-
pflanzungen.

Alexander Büge

In eine Grabbepflanzung hat Thomas Schlimgenmit seiner Arbeitsgemeinschaft einen Bachlauf integriert, sein Sohn Christian (Bild oben) wurde ebenfalls ausgezeichnet Foto: Schlimgen

NACHRICHTEN

BEERDIGUNGSKOSTEN ANSETZEN

Sterbegeldwird
nicht verrechnet
Die Kosten für eine Bestattung können
schnell bei mehreren tausend Euro liegen.
Steuerzahler, die für diese aufkommen,
können die Kosten unter Umständen
in der Einkommenssteuererklärung als
außergewöhnliche Belastungen ansetzen
- wenn ihr Erbe geringer ist als die Bestat-
tungskosten.
Erhalten sie einen steuerpflichtigen Versor-
gungsbezug wie etwa Sterbegeld aufgrund
einer tariflichen Vereinbarung, wird dieser
steuerlich nicht mit den Beerdigungs-
kosten verrechnet. Das geht aus einer
Entscheidung des Bundesfinanzhofs (Az.:
VI R 33/20) hervor, auf die der Bund der
Steuerzahler hinweist.
Im konkreten Fall erhielt eine Frau nach
dem Tod ihrer Mutter gemäß einem Tarif-
vertrag ein Sterbegeld - auch ohne Erbin
der Mutter geworden zu sein. Das Finanz-
amt verrechnete das Sterbegeld mit den
Bestattungskosten und besteuerte den
Restbetrag des Sterbegeldes, da dieses
höher war als die Bestattungskosten.
Die Aufwendungen der Steuerzahlerin wur-
den im Zusammenhang mit dem erhalte-
nen Sterbegeld folglich nicht zusätzlich als
außergewöhnliche Belastung bewertet.
Das zu versteuernde Einkommen wurde im
Ergebnis nicht gemindert.

Das zunächst mit dem Fall befasste Finanz-
gericht Düsseldorf (Az.: 11 K 2024/18 E)
sowie der Bundesfinanzhof sahen das an-
ders: Sie erkannten die Beerdigungskosten
unabhängig von dem erhaltenen Sterbe-
geld als außergewöhnliche Belastung an.
Der Grund: Die Aufwendungen der Tochter
wurden nicht aus dem Nachlass bestritten
oder durch andere steuerfreie Geld-
leistungen, die sie aus Anlass des Todes
der Mutter erhalten hat. Das erhaltene
Sterbegeld wurde als ein steuerpflichtiger
Versorgungsbezug bewertet.
„Im Rahmen der Berechnung der Aufwen-
dungen werden steuerpflichtige Ersatzleis-
tungen nicht verrechnet, um eine steuer-
liche Doppelbelastung zu vermeiden“,
erklärt Daniela Karbe-Geßler vom Bund
der Steuerzahler. Auch der versteuerte
Betrag des Sterbegeldes ist dann nicht mit
den Beerdigungskosten zu verrechnen.
(mit Material von dpa)

Beerdigungskosten können bei der Steu-
ererklärung angegeben werden
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Thomas Schlimgen und sein Sohn Christian sind für ihre Arbeit auf der BUGA mehr-
fach ausgezeichnet worden Fotos: Schlimgen
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Grabgestaltung,
die zur Kunst wird
Thomas Schlimgen aus Porz wurde für seine
Grabbepflanzungen auf der Bundesgartenschau
mehrfach ausgezeichnet


